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Neues aus Gesetzgebung & 
Finanzverwaltung 

BMF: Anwendung des Nullsteuersatzes für Steckersolargeräte (§ 12 Absatz 
3 Umsatzsteuergesetz (UStG)) 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 15. August 2024 ein 
Schreiben zur Anwendung des Nullsteuersatzes für Steckersolargeräte (§ 12 
Absatz 3 Umsatzsteuergesetz (UStG)) veröffentlicht. 

Hintergrund 

Durch das Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und 
weiterer energiewirtschaftsrechtlicher Vorschriften zur Steigerung des Ausbaus 
photovoltaischer Energieerzeugung vom 8. Mai 2024 (BGBl. I Nr. 151) wurde mit 
Wirkung zum 16. Mai 2024 die für Steckersolargeräte zulässige maximale 
Einspeiseleistung (WechselrichterScheinleistung) auf 800 Voltampere 
angehoben. 

Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBl I S. 
846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 24. Juli 2024 – III C 3 – S 7117-
a/22/10001 :002 (2024/0662499), BStBl I S. xxx, geändert worden ist, wird in 
Abschnitt 12.18 Absatz 7 Satz 3 wie folgt geändert: 

Die Angabe „600 Watt“ wird durch die Angabe „800 Voltampere“ ersetzt. 

Anwendung 

Die Grundsätze des Schreibens gelten für alle Umsätze ab dem 16. Mai 2024. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 15. August 2024, III C 2 - S 7220/22/10002 :017.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2024-08-15-nullsteuersatz-steckersolargeraete.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 16. August 2024 

 
 
Der Ausschluss ausländischer Fonds von den für inländische 
Fonds geltenden Regelungen des § 11 Abs. 1 und 2 des 
Investmentsteuergesetzes 2004 verstößt gegen die 
Kapitalverkehrsfreiheit. Deshalb hat ein ausländischer 
Investmentfonds, der unter der Geltung des 
Investmentsteuergesetzes 2004 mit Kapitalertragsteuer belastete 
Dividenden inländischer Aktiengesellschaften bezogen hat, einen 
Anspruch auf Erstattung der unionsrechtswidrig erhobenen 
Kapitalertragsteuer. Zur Geltendmachung des 
Erstattungsanspruchs muss der ausländische Investmentfonds 
innerhalb der Festsetzungsfrist einen Freistellungsbescheid 
beantragen. Die Festsetzungsfrist beträgt vier Jahre und beginnt 
mit Ablauf des Jahres, in dem die Kapitalerträge zugeflossen sind. 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 033/24. 
 
 
Es wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts darüber 
eingeholt, ob § 237 i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 der 
Abgabenordnung seit dem 01.01.2019 bis zum 15.04.2021 
insoweit mit dem Grundgesetz vereinbar ist, als der 
Zinsberechnung für die Zinsen bei Aussetzung der Vollziehung 
(AdV) ein Zinssatz von einhalb Prozent pro Monat zugrunde gelegt 
wird. 
 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 034/24. 
 
 
 
 
 
 
§ 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 2 und Satz 2 Alternative 2 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) sind in 
einkommensteuerrechtlicher Hinsicht auch ohne Berücksichtigung 
einer Geringfügigkeitsgrenze, bis zu deren Erreichen die 
gewerblichen Beteiligungseinkünfte nicht auf die übrigen Einkünfte 
abfärben, verfassungsgemäß (Anschluss an Urteile des BFH vom 
06.06.2019 - IV R 30/16, BStBl II 2020, 649 und vom 05.09.2023 - 
IV R 24/20, BFHE 281, 374). § 52 Abs. 23 Satz 1 EStG, der die 
rückwirkende Geltung des § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 Alternative 2 
EStG anordnet, verstößt nicht gegen das verfassungsrechtliche 
Rückwirkungsverbot. Für den Eintritt einer Aufwärtsabfärbung 
gemäß § 15 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 Alternative 2, Satz 2 Alternative 2 
EStG kommt es nur auf den Bezug gewerblicher 
Beteiligungseinkünfte, nicht aber auf deren Höhe oder darauf an, 
ob ein zugewiesener Verlust der Ausgleichsbeschränkung des § 
15a Abs. 1 EStG unterliegt. 
Zum Urteil 

Urteil I R 1/20: 
Unionsrechtswidrigkeit 
der Besteuerung 
ausländischer Fonds 
nach dem InvStG 2004 - 
Verzinsung von unter 
Verstoß gegen 
Unionsrecht nicht 
erstatteter 
Kapitalertragsteuer 
 
13. März 2024 
 

Vorlagebeschluss VIII 
R 9/23: 
Verfassungsmäßigkeit 
des Zinssatzes für die 
Erhebung von Zinsen 
bei AdV 
 
 
 
 
 
8. Mai 2024 
 

 

 
Urteil IV R 18/22: 
Aufwärtsabfärbung 
bei lediglich 
verrechenbaren 
Verlusten gemäß        
§ 15a EStG 
 
 
 
 
 
11. Juli 2024 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410139/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/unionsrechtswidrigkeit-der-besteuerung-auslaendischer-investmentfonds-nach-dem-in-vstg-2004/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410144/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/vorlage-an-das-bundesverfassungsgericht-bfh-haelt-aussetzungszinsen-von-monatlich-einhalb-prozent-fuer-verfassungswidrig/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410143/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil IV R 15/21: Besteuerung nach der Tonnage - Durchführung der 
Bereederung im Inland 
6. Juni 2024 
Zum Urteil 
 
Urteil II R 34/21: Grunderwerbsteuer bei Erwerb von Gesellschaftsanteilen 
durch einen Treuhänder 
10. April 2024 
Zum Urteil 
 
Urteil II R 14/21: Aussetzungszinsen bei AdV eines 
Feststellungsbescheids 
10. April 2024 
Zum Urteil 
 
Urteil III R 7/22: Nachträgliche Betriebsausgaben des Betriebsübergebers 
nach unentgeltlicher Betriebsübertragung 
6. Mai 2024 
Zum Urteil 
 
EuGH-Vorlage V R 30/23: Zur Anwendung der Margenbesteuerung auf 
"Kaffeefahrten" 
20. Juni 2024 
Zum Urteil 
 
Rechtsprechung im Blog 

 
Zeitpunkt der Berücksichtigung des Gewinns aus einem 
Wegzugsteuertatbestand gemäß § 6 AStG 
Ein Gewinn aus dem Wegzugsteuertatbestand des § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 des 
Außensteuergesetzes in der Fassung des Gesetzes über steuerliche 
Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur 
Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften vom 07.12.2006 (BGBl I 2006, 
2782) ist unmittelbar vor dem Zeitpunkt zu berücksichtigen, zu dem der 
Ausschluss oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts der Bundesrepublik 
Deutschland eintritt (entgegen Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen 
vom 26.10.2018, BStBl I 2018, 1104, Tz 1). Dies hat der BFH in einem aktuellen 
Urteil entschieden. 
Sachverhalt 
Die Beteiligten streiten darüber, ob der Gewinn aus einer sog. passive 
Entstrickung einer spanischen Immobilienkapitalgesellschaft durch Änderung des 
DBA aus verfahrensrechtlichen und materiell-rechtlichen Gründen berücksichtigt 
werden kann. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410145/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410141/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410140/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410142/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410146/
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Die Klage vor dem Finanzgericht Köln hatte Erfolg. Ein Entstrickungsgewinn habe 
bereits aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht nachträglich berücksichtigt 
werden dürfen. Unabhängig hiervon lägen die Voraussetzungen für die 
Besteuerung eines Entstrickungsgewinns gemäß § 6 AStG nicht vor. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen. 
Die angegriffene Entscheidung verletzt zwar Bundesrecht, als das Finanzgericht 
angenommen hat, die Einkommensteuerfestsetzung für das Streitjahr 2013 habe 
bereits aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht mehr geändert werden können. 
Allerdings hat die Vorinstanz im Ergebnis zutreffend befunden, dass für das 
Streitjahr keine materielle Rechtsgrundlage bestand, einen Entstrickungsgewinn 
als Einkünfte aus Gewerbebetrieb zu berücksichtigen. 
Der BFH teilt zwar nicht die Ansicht des Finanzgerichts, die Berücksichtigung 
eines Entstrickungsgewinns für das Streitjahr verletze sowohl Unions- als auch 
Verfassungsrecht. 
Allerdings wäre ein Entstrickungsgewinn gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AStG 
nicht im Streitjahr, sondern im vorangegangenen Veranlagungszeitraum 2012 zu 
erfassen gewesen. 
Die Wegzugsteuer gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG tritt im Zeitpunkt der 
Beendigung der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht ein. Der BFH hat 
klargestellt, dass der Steuerzugriff letztmals an der unbeschränkten Steuerpflicht 
des Wegziehenden anknüpft und eben nicht als deren erster Akt nach Eintritt der 
beschränkten Steuerpflicht erfolgt (BFH, Beschluss vom 23.09.2008, I B 92/08, 
BStBl II 2009, 524, unter II.2.c). 
Für den Ersatztatbestand des § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AStG, der den Ausschluss 
oder die Beschränkung des Besteuerungsrechts Deutschlands einer Beendigung 
der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht gleichstellt, gilt zur Überzeugung 
des Senats im Ergebnis nichts anderes. 
Ein Entstrickungsgewinn ist somit in dem Zeitpunkt in Ansatz zu bringen, in dem 
Deutschland abkommensrechtlich letztmalig das (unbeschränkte) 
Besteuerungsrecht für einen Veräußerungsgewinn inne hatte (vgl. auch 
Kühn/Weiss, Internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht 2020, 46, 49). 
Die gegenteilige -allerdings nicht begründete- Ansicht der Finanzverwaltung, die 
insoweit den Zeitpunkt der erstmaligen Anwendbarkeit des erstmals 
abgeschlossenen oder revidierten DBA für maßgeblich hält (BMF-Schreiben vom 
26.10.2018, BStBl I 2018, 1104, Tz 1), ist mit den obigen Ausführungen zum 
Grundtatbestand des § 6 Abs. 1 Satz 1 AStG nicht in Einklang zu bringen. 
Das vom Senat vertretene Verständnis wird inzwischen auch vom Gesetzgeber 
getragen. Durch das ATAD-Umsetzungsgesetz (ATADUmsG) vom 25.06.2021 
(BGBl I 2021, 2035) wurde für Fälle des § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AStG (jetzt § 6 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AStG) erstmals ausdrücklich -grundsätzlich mit Wirkung zum 
Veranlagungszeitraum 2022- festgelegt, dass die "Veräußerung" unmittelbar vor 
dem Zeitpunkt, zu dem der Ausschluss oder die Beschränkung des 
Besteuerungsrechts eintritt, erfolgt (§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AStG i.d.F. des 
ATADUmsG). 
In der Gesetzesbegründung wird angeführt, dass die fingierte Veräußerung im 
Fall eines beispielsweise zum 01.01.01 anzuwendenden DBA mit Ablauf des 
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31.12.00 erfolge (BTDrucks 19/28652, S. 48). Nach Auffassung des Senats 
handelt es sich dabei um eine Klarstellung der schon zuvor geltenden 
Rechtslage. 
Anhaltspunkte für eine Kehrtwende in der rechtlichen Beurteilung des 
maßgeblichen Zeitpunkts für die Besteuerung eines Entstrickungsgewinns gemäß 
§ 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 AStG finden sich in der Gesetzesbegründung nicht. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 16. April 2024 (IX R 38/21), veröffentlicht am 16. August 2024. 
 
Vororganschaftlich verursachte Mehrabführungen als fiktive 
Gewinnausschüttungen 
Indem die Mehrabführungen durch § 14 Abs. 3 Satz 1 KStG 2002 als 
Gewinnausschüttungen fingiert werden, handelt es sich zugleich um 
entsprechende Leistungen im Sinne des § 38 Abs. 1 Satz 3 KStG 2002, die die in 
§ 38 Abs. 2 KStG 2002 angeordnete Körperschaftsteuererhöhung auslösen 
(Bestätigung der Rechtsprechung). Dies hat der BFH in einem aktuellen Urteil 
entschieden. 
Sachverhalt 
Die Beteiligten streiten darüber, ob für sogenannte vororganschaftlich verursachte 
Mehrabführungen, die nach § 14 Abs. 3 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) 
2002 i.d.F. des Richtlinien-Umsetzungsgesetzes vom 09.12.2004 (BGBl I 2004, 
3310, berichtigt 3843, BStBl I 2004, 1158) -KStG 2002- als 
Gewinnausschüttungen der Organgesellschaft an den Organträger gelten, die 
Ausschüttungsbelastung nach § 38 Abs. 2 KStG 2002 herzustellen ist. 
Die Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf hatte keinen Erfolg. 
Der BFH hatte das Verfahren mit Beschluss vom 27.11.2013 - I R 36/13 (BFHE 
245, 108, BStBl II 2014, 651) nach Art. 100 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes 
(GG) i.V.m. § 80 Abs. 1 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes (BVerfGG) 
ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Frage zur 
Entscheidung vorgelegt, ob § 34 Abs. 9 Nr. 4 i.V.m. § 14 Abs. 3 Satz 1 KStG 
2002 infolge Verstoßes gegen das verfassungsrechtliche Rückwirkungsverbot 
verfassungswidrig ist. 
Mit Beschluss vom 14.12.2022 - 2 BvL 7/13, 2 BvL 18/14 (BVerfGE 165, 103) hat 
das BVerfG festgestellt, dass § 34 Abs. 9 Nr. 4 i.V.m. § 14 Abs. 3 Satz 1 KStG 
2002 in bestimmten Sachverhaltskonstellationen gegen den 
verfassungsrechtlichen Grundsatz des Vertrauensschutzes (Art. 20 Abs. 3 i.V.m. 
Art. 2 Abs. 1 GG) verstößt, und die Vorschrift teilweise für nichtig erklärt (§ 82 
Abs. 1 i.V.m. § 78 Satz 1 BVerfGG); siehe unseren Blogbeitrag. 
Der BFH hat den Rechtsstreit unter dem Aktenzeichen I R 16/23 (I R 36/13) 
wieder aufgenommen. 
Entscheidung des BFH 
Der BFH hat sich der Entscheidung der Vorinstanz angeschlossen und die 
Revision als unbegründet zurückgewiesen. 
Vororganschaftlich verursachte Mehrabführungen im Sinne von § 14 Abs. 3 Satz 
1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) 2002 i.d.F. des Richtlinien-

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410138/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/236368/update-bundesverfassungsgericht-erklaert-die-nach-34-abs.-9-nr.-4-kstg-i.d.f.-des-eurlumsg-rueckwirkende-einfuehrung-von-14-abs.-3-kstg-betreffend-die-behandlung-vororganschaftlicher-mehrabfuehrungen-teilweise-fuer-nichtig/
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Umsetzungsgesetzes (KStG 2002) sind als rein rechnerische Differenzbeträge zu 
verstehen. 
Daher ist eine solche Mehrabführung der Höhe nach nicht auf den Betrag des 
handelsbilanziellen Jahresüberschusses begrenzt, den die Organgesellschaft 
(tatsächlich) an den Organträger abgeführt hat, sie kann auch nicht durch 
Saldierung mit weiteren vororganschaftlichen und/oder organschaftlichen Mehr- 
und Minderabführungen dem Betrag nach begrenzt werden (sogenannte 
geschäftsvorfallbezogene Betrachtungsweise; Bestätigung der Rechtsprechung). 
Indem die Mehrabführungen durch § 14 Abs. 3 Satz 1 KStG 2002 als 
Gewinnausschüttungen fingiert werden, handelt es sich zugleich um 
entsprechende Leistungen im Sinne des § 38 Abs. 1 Satz 3 KStG 2002, die die in 
§ 38 Abs. 2 KStG 2002 angeordnete Körperschaftsteuererhöhung auslösen 
(Bestätigung der Rechtsprechung). 
Der streitgegenständliche Sachverhalt fällt nicht unter die (Teil-)Nichtigerklärung 
der Regelung des § 14 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 34 Abs. 9 Nr. 4 KStG 2002 durch 
das BVerfG, da im Streitfall keine der vom BVerfG als vertrauensschutzwürdig 
beschriebenen Konstellationen gegeben ist. 
Die Klägerin hat den Ergebnisabführungsvertrag am 25.10.2002 und damit vor 
dem 05.03.2003 abgeschlossen. In dieser Fallkonstellation ist nach der 
Entscheidung des BVerfG das Vertrauen (nur) derjenigen steuerpflichtigen 
Organgesellschaften uneingeschränkt schutzwürdig, die im Jahr 2003 
beziehungsweise 2004 eine dann gegebene Möglichkeit der ordentlichen 
Kündigung im Hinblick auf die zwischenzeitlich ergangene Rechtsprechung des 
Senats (BFH, Urteile vom 18.12.2002, I R 51/01, I R 68/01 und I R 50/01) 
verstreichen ließen. 
Im Ergebnis bedeutet dies, dass bei Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrags 
vor dem 05.03.2003, der danach weder zum 31.12.2003 noch zum 31.12.2004 
gekündigt werden konnte, schutzwürdiges Vertrauen allein unter dem 
Gesichtspunkt der Gewährleistungsfunktion der Rechtsordnung besteht. 
Diese greift aber nach den Maßgaben des BVerfG nur für Mehrabführungen ein, 
die sich auf den Schluss eines nach dem 31.12.2003, aber spätestens am 
15.12.2004 endenden Wirtschaftsjahres ergeben, nicht aber für die 
streitgegenständlichen, sich auf den Schluss von nach dem 15.12.2004 endenden 
Wirtschaftsjahren ergebenden Mehrabführungen. 
Fundstelle 
BFH, Urteil vom 10. April 2024 (I R 16/23 (I R 36/13)), veröffentlicht am 16. 
August 2024. 
 

Business Meldungen 
 
Ist Ihr Unternehmen rundum ESG compliant? 
  
Die Bedeutung von ESG (Environmental, Social, Governance) wächst stetig und 
Unternehmen müssen sich immer neuen Anforderungen stellen. Ein 
ganzheitlicher Beratungsansatz ist entscheidend, um erfolgreich durch den “ESG-
Dschungel” zu navigieren. Hier sind fünf wesentliche Bereiche, die Sie u. a. im 
Blick haben sollten: 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202410137/
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• Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) 
  
Die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) stellt sicher, dass 
Unternehmen ihre strategischen und finanziellen Nachhaltigkeitsauswirkungen 
umfassend reporten. Dieser Standard hat das Potenzial, die 
Unternehmensagenda grundlegend zu verändern und bietet Chancen für 
diejenigen, die sich frühzeitig darauf einstellen. 
  

• Lieferketten 
  
Das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) erfordert die Integration 
umfassender Sorgfaltspflichten. Verstöße können erhebliche finanzielle und 
rechtliche Folgen haben. Wie können Unternehmen die Wertschöpfung 
verbessern und rechtliche Risiken minimieren?  
  

• Fördermittel 
  
ESG-konforme Projekte können Zugang zu verschiedenen Fördermitteln eröffnen. 
Eine professionelle Beratung hilft, die richtigen Fördermöglichkeiten zu 
identifizieren und erfolgreich zu beantragen. 
  

• Litigation 
  
Rechtsstreitigkeiten, die aus der Nichtbeachtung oder Verletzung von ESG-
Vorgaben resultieren, nehmen zu. Wie können Unternehmen Risiken minimieren 
und rechtliche Herausforderungen erfolgreich bewältigen? 
  

• Employment & Human Resources 
  
Soziale Faktoren gewinnen in der Nachhaltigkeitsdiskussion an Bedeutung. 
Gerechte Arbeitsbedingungen, Vielfalt, Inklusion und die Gesundheit der 
Mitarbeitenden sind zentrale Aspekte. Durch ESG-konforme Vergütungsmodelle 
und steuerliche Compliance können Unternehmen nicht nur ihrer 
gesellschaftlichen Verantwortung nachkommen, sondern auch die Zufriedenheit 
und das Engagement ihrer Mitarbeitenden fördern.  
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E-MAIL SENDEN 

 

ZUM SEMINAR 

  
Interessiert an einer umfassenden Beratung? Werfen Sie einen Blick auf unsere 
neue digitale Kundenbroschüre und lassen Sie uns dazu 
sprechen: https://www.topic.pwc.de/climate-transition/tls-esg-2024-08-06/ 

 
Terminplaner 
  
Tax Accounting Masterclass 2024 
Hamburg und München 
Präsenzveranstaltung, 18.9. bis 
25.10.2024 
 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Noch Fragen? 
 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 
 

VERANSTALTUNGSSUCHE 
 

mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
https://www.pwc-events.com/tax-accounting
https://www.topic.pwc.de/climate-transition/tls-esg-2024-08-06/
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 
einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 
Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 
Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 
durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 
Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 
 

 

Redaktion  
 
Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 
60327 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 171 7603269 
gabriele.nimmrichter@pwc.com 
 
Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH  
Fuhrberger Straße 5 
30625 Hannover 
Tel.: +49 171 5503930 
gunnar.tetzlaff@pwc.com 
 

 

Datenschutz 
 
Die Datenverarbeitung für den Versand des 
Newsletters erfolgt aufgrund der Grundlage 
Ihrer Einwilligung. Sie können den 
Newsletter jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung 
damit widerrufen 
 
© 2024 PwC. All rights reserved. PwC 
refers to the PwC network and/or one or 
more of its member firms, each of which is a 
separate entity. 

 
Please see www.pwc.com/structure for 
further details. 
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